
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Niederösterreich 1992/03/30
Senat-WM-91-047

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1992

Rechtssatz

Der Zeitpunkt der Auslieferung der "Supereier" von der Firma A an die Firma B am 2.3.1990 war der Tatzeitpunkt, da

bereits ab diesem Zeitpunkt die Ware den Verfügungsbereich der Firma A verließ. Es war daher nicht richtig, daß die

Firma A unter Angabe des Tatzeitpunktes 27.3.1990 (dem Datum, wo die Lebensmittelinspektoren die Probe gezogen

haben) nach §8 litf LMG bestraft wurde.

 

Die genaue Festlegung des Lieferzeitpunktes im Spruch durch eine Spruchabänderung war wegen der bereits

eingetretenen Verfolgungsverjährung nicht möglich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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